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Schriftliche Kleine Anfrage
der Abgeordneten Dr. Monika Schaal (SPD) vom 09.11.04

und Antwort des Senats

Betr.: Änderung der Bußgeldhöhen für Ordnungswidrigkeiten außerhalb des Straßenverkehrs

Im Internet sind unter hamburg.de (Stand 01.10.2004) neue Bußgeldhöhen für
Ordnungswidrigkeiten außerhalb des Straßenverkehrs angegeben.

Daher frage ich den Senat:

1. Auf welcher Grundlage wurden die Bußgeldhöhen geändert?

2. Was hat den Senat zur Änderung der Bußgeldhöhen veranlasst?

Die zuständige Behörde hat für den Zuständigkeitsbereich des Städtischen Ordnungsdienstes
(SOD) am 03.07.2003 in einem Katalog Empfehlungen in Kraft gesetzt, in welcher Höhe
Verwarnungs- und Bußgelder für die vom SOD festgestellten Ordnungswidrigkeiten verhängt
werden sollen. Diese Empfehlungen konkretisieren den Bußgeldrahmen, der in der jeweiligen,
den Ordnungswidrigkeitentatbestand regelnden Rechtsvorschrift gesetzt wird. Bei dem Katalog
handelt es sich um eine Verwaltungsrichtlinie mit der Bedeutung einer internen Weisung an die
zuständigen Sachbearbeiter.
Die mit Wirkung vom 01.10.2004 vorgenommenen Änderungen basieren auf einem Vergleich zu
anderen Ordnungswidrigkeiten und wurden in Relation zu diesen angepasst.

3. Wie haben sich die Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten außerhalb des
Straßenverkehrs bei den aufgeführten Verstößen verändert und mit welcher Begründung
wurden die Bußgelder verändert?

(...)

b) Radfahrer auf nicht freigegebenen Wegen
– bei Formalverstößen mit mäßigem Tempo?
– bei Gefährdung anderer Personen?
– auf Grünflächen?
– bei unmäßiger Geschwindigkeit; Sporträder etc.?
– bei Kurierfahrern mit Abschöpfung eines wirtschaftlichen Vorteils nach § 17 (4) OWiG?

bei Formalverstößen mit mäßigem Tempo 15 € (vorher 30 €)
mit Gefährdung oder Beeinträchtigung anderer Personen 25 € (vorher 50 €)
auf Grünflächen 30 € (neu)
mit unmäßiger Geschwindigkeit (z. B. Sporträder) 50 € (vorher 75 €)
Kurierfahrer unter Berücksichtigung eines abzuschöpfenden
wirtschaftlichen Vorteils gem. § 17 (4) OWiG

80 € (unverändert)

(Ende des Auszugs)


